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Nachdruck vom 6. 6. 1988 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xxxxxx 1988, mit 
dem Bestimmungen über den Bundes-Wohn­
und Siedlungsfonds und den Wohnhaus-Wie­
deraufbau- und Stadterneuerungsfonds getrof­
fen werden und das Wohnbauförderungsgesetz 

1984 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. Abschnitt 

Bundeswohnbaufonds 

§ 1. (1) Der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds 
und der Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadter­
neuerungsfonds sind zum Zwecke der VerWertung 
ihrer Forderungen aus den bis zum 31. Dezember 
1967 gewährten Förderungsdarlehen ermächtigt, 

1. aushaftende Forderungen an Banken, V ersi­
cherungsunternehmen oder Länder zu ver­
kaufen, 

2. soweit eine Verwertung gemäß Z 1 nicht 
erfolgt, Kreditoperationen (Begebung von 
Anleihen, Aufnahme von Darlehen und son­
stigen Krediten) durchzuführen, wobei die 
Ausgaben für die hiemit eingegangenen Ver­
pflichtungen in den Rückflüssen aus den För­
derungsdarlehen Deckung finden müssen. 
Auf die Ausschöpfung des durch die Rück­
flüsse gegebenen Bedeckungspotentials ist 
Bedacht zu nehmen. 

(2) Der Erlös aus der Verwertung der Forderun­
gen ist nach Abzug der zur Deckung der Verpflich­
tungen der Fonds und der zu ihrer Abwicklung 
benötigten Mittel zu einem Drittel an den Bund 
und zu zwei Dritteln an die Länder abzuführen. 
Die für die Länder bestimmten Mittel sind gemäß 
§ 22 a Abs. 2 FAG 1985, BGBI. Nr. 544/1984, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 607/ 
1987 aufzuteilen. Die abzuführenden Beträge sind 
zwei Wochen nach Eingang des jeweiligen Verwer­
tungserlöses fällig. 

(3) Der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds und 
der Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadterneue-

rungsfonds haben bei der Verwertung der Forde­
rungen eine Maximierung des Verwertungserlöses 
anzustreben. 

§ 2. Die bis zum 31. Dezember 1987 eingegange­
nen Rückflüsse gemäß § 7 Abs. 1 Z 3 lit. a und b 
des . Wohnbauförderungsgesetzes 1984, BGBI. 
Nr. 482, in der am 31. Dezember 1987 in Geltung 
gestandenen Fassung sind von den Fonds unter 
Anwendung des für diesen Zeitpunkt geltenden 
Aufteilungsschlüssels gemäß § 9 Abs. 2 des genann­
ten Bundesgesetzes den Ländern bis längstens zwei 
Wochen nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
zu überweisen. 

§ 3. (1) Nach dem 31. Dezember 1987 einlan­
gende Rückflüsse (mit Ausnahme der rückfließen­
den Mittel gemäß § 7 Rückzahlungsbegünstigungs­
gesetz 1987, BGBI. Nr. 340) des Bundes-Wohn­
und Siedlungsfonds und des Wohnhause Wieder­
aufbau- und Stadterneuerungsfonds aus Förde­
rungsdarlehen, die bis zum 31. Dezember 1967 
gewährt wurden, sind, soweit sie nicht als Bedek­
kung gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 oder zur Deckung der 
sonstigen Verpflichtungen der Fonds und zu ihrer 
Abwicklung heranzuziehen sind, zu einem Drittel 
dem Bund und zu zwei Dritteln den Ländern nach 
dem in § 1 Abs. 2 festgelegten Schlüssel und zum 
ersten sich danach ergebenden Zeitpunkt zu über­
weIsen. 

(2) Ergibt die nach Durchführung der Aufgaben 
der Fonds vorzunehmende Schlußabrechnung, daß 
alle auf Grund dieses Bundesgesetzes begründeten 
Verpflichtungen der Fonds berichtigt sind, so ist ein 
allfälliger Vermögensrest zu einem Drittel dem 
Bund und zu zwei Dritteln den Ländern zu über­
weisen. Die Schlußabrechnung und Vermögensver­
teilung haben sich ausschließlich auf die aus den 
Forderungen gemäß § i gebildeten Vermögensbe­
stände zu beziehen. 

§ 4. Der Sachaufwand, der den Fonds im Zusam­
menhang mit der Verwertung der Forderungen ent­
steht, kann unmittelbar aus Fondsmitteln bestritten 
werden. Im Interesse der Sparsamkeit, Wirtschaft-
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lichkeit und Zweckmäßigkeit können die Fonds 
auch geeignete physische oder juristische Personen 
mit der Abwicklung der Verwertung der Forderun­
gen beauftragen. Die hiefür zu leistenden Ausgaben 
sind aus Fondsmitteln zu bedecken. 

II. Abschnitt 

Wohnbauförderungsgesetz 1984 

§ 5. Das Wohnbauförderungsgesetz 1984, BGBI. 
Nr. 482, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 340/1987, 607/1987 und 640/1987 wird wie 
folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 2 zweiter Satz entfällt. 

2. § 60 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Zur Abdeckung der jeweils fällig werdenden 
Verpflichtungen des Bundes-Wohn- und Sied­
lungsfonds und des Wohnhaus-Wiederaufbau- und 
Stadterneuerungsfonds kann jeweils auch das Ver­
mögen des anderen Fonds herangezogen werden. 
Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten hat ab dem Jahre 1989 dem Bundesminister 
für Finanzen bis spätestens 1. Juli jedes Jahres einen 
Rechnungsabschluß der Fonds für das vorangegan­
gene Kalenderjahr zur Kenntnis zu bringen. Die 
Auflösung des Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds 
und des Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadter­
neuerungsfonds bleibt einer besonderen bundesge­
setzlichen Regelung vorbehalten." 

. 3. § 61 Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. der Bundesminister für Finanze~ hinsichtlich 
des § 53 Abs. 1 und 2;" 

4. § 61 l\bs. 1 Z 2 entfällt. 

5. Im § 61 Abs. 1 Z 3 treten an die Stelle der 
Worte "der Bundesminister für Bauten und Tech­
nik hinsichtlich des § 12 Abs.2 erster Satz und 
Abs. 3 bis 6" die Worte "der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten hinsichtlich des 
§ 12 Abs. 2 bis 6" und entfallen nach dem Zitat 
,,§ 60 Abs. 5 und 6" die Worte "erster, zweiter und 
letzter Satz". 

6. § 61 Abs. 1 Z 4 lautet: 

,,4. der Bundesminister für wirtschaftliche Ange­
legenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Finanzen hinsichtlich des § 12 Abs. 1 und 
des § 60 Abs. 7;" 

III. Abschnitt 

Vollziehung 

§ 6. (1) Mit der Vollziehung des § 1 Abs. 2 und 
des § 3 hinsichtlich der Vereinnahmung der an den 
Bund abzuführenden Mittel ist der Bundesminister 
für Finanzen betraut. 

(2) Die Vollziehung des § 5 richtet sich nach § 61 
des Wohnbauförderungsgesetzes 1984 in der Fas­
sung dieses Bundesgesetzes. 

(3) Im übrigen ist mit der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes der Bundesminister für wirtschaftli­
che Angelegenheiten, hinsichtlich des § 1 Abs. 1 
und 3 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen, betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds und der Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadterneuerungs­
fonds verfügen aufgrund gewährter Förderungsdarlehen über Forderungen in Milliardenhöhe, die aller­
dings erst im Laufe von Jahren und Jahrzehnten zur Zahlung fällig werden. Das in den Forderungen ver­
körperte Kapital wird aber schon jetzt benötigt: für wichtige öffentliche Aufgaben, wie die Wohnbauför­
derung, sowie auch als Beitrag zur Konsolidierung des Bundesbudgets; 

Ziel: 

Verwertung der aushaftenden Forderungen des Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds und des Wohn­
haus-Wiederaufbau- und Stadterneuerungsfonds. 

Lösung: 

Ermächtigung der beiden Bundesfonds, ihre Forderungen entweder an Banken, Versicherungsunter­
nehmen oder Länder zu verkaufen oder sie zur Bedeckung der Verpflichtungen aus zu begebenden Anlei­
hen oder aufzunehmenden Krediten zu verwenden. Der erzielte Ertrag soll zu zwei Dritteln den Ländern, 
zu einem Drittel dem Bund zufließen. 

Alternativen: 

Belassung des derzeitigen Zustandes (langfristiger Rückfluß der Fondsdarlehen). 

Kosten: 

Ein allfälliger über den normalen Verwaltungsaufwand der beiden Bundesfonds hinausgehender, 
unmittelbar durch die Forderungsverwertung bedingter Mehrauf~and wird den Verwertungserlös jeden­
falls nur geringfügig schmälern (insgesamt höchstens ca. 10 Millionen Schilling). 
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Erläuterungen 

I. Allgemeines 

1. In Punkt 10 der Beilage 8 (Budget) zum 
Arbeitsübereinkommen der Regierungsparteien ist 
vorgesehen, eine Rückzahlungsbegünstigungsak­
tion durchzuführen. Der hieraus erfließende Erlös 
soll zu zwei Dritteln den Ländern für Zwecke der 
Wohnbauförderung und zu einem Drittel dem 
Bund zukommen. Diesem Vorhaben wurde mit 
dem Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987 
(RBG) Rechnung getragen. 

Wie in der vom Bundeskanzler am 28. Jänner 
1987 abgegebenen Erklärung der Bundesregierung 
(S. 35) zum Ausdruck gebracht wurde, sind die 
dem Bund zufließenden Mittel auch im Zusammen­
hang mit den Bemühungen um eine Konsolidierung 
.des Bundeshaushaltes zu sehen. Der Ertrag der 
Länder aus dem RBG dient der Belebung der 
Wohnbautätigkeit. 

In die Rückzahlungsbegünstigungsaktion gemäß 
dem RBG sind ins besonders auch die vom Bundes­
Wohn- und Siedlungsfonds und vom Wohnhaus­
Wiederaufbaufonds vor dem 1. Jänner 1968 
gewährten Darlehen einbezogen. Soweit hinsicht­
lich dieser Förderungsdarlehen vom RBG 
Gebrauch gemacht wird, kommt es vom Stand­
punkt der Bundeswohnbaufonds zu einer Verwer­
tung der aushaftenden Darlehensforderungen, 
indem diese Forderungen im Jahre 1988 etwa im 
Betrage ihres Barwertes realisiert werden können. 
Hieraus erwachsen dem Bund und den Ländern 
außerordentliche Einnahmen. 

Mit dem im Entwurf vorliegenden Bundesgesetz 
soll, um den angestrebten wohnungspolitischen 
Effekt zu verstärken, nun auch eine Verwertung 
jener bei den Bundeswohnbaufonds aushaftenden 
Förderungsdarlehen im Jahre 1988 ermöglicht wer­
den, die nicht auf Grund des RBG vorzeitig getilgt 
werden. Diese Verwertung kann grundsätzlich in 
zwei Formen erfolgen, nämlich im Wege der Einlö­
sung der Forderungen durch Dritte oder im Wege 
der Aufnahme von Fremdkapital durch die Wohn­
baufonds, dessen Tilgung und Verzinsung mit den 
Rückflüssen aus den bestehenden Darlehensforde­
rungen bedeckt werden. Mit beiden Maßnahmen 

kann die Erzielung von Einnahmen der Fonds etwa 
in Höhe der Barwerte der aushaftenden Forderun­
gen angestrebt werden. 

Die erzielten Einnahmen der Fonds sollen - wie 
im Falle des RBG - zu einem Drittel an den Bund 
und zu zwei Dritteln an die Länder abgeführt wer­
den. 

Im Rahmen des Bundeshaushaltes ergibt sich hie­
durch ein Beitrag zur Konsolidierung. Die Länder 
haben die Möglichkeit, die im Jahre 1988 zusätz­
lich anfallenden Einnahmen zur Finanzierung von 
Wohnbauförderungsmaßnahmen zu verwenden. 
Hiedurch wird der Übergang zu den mit dem Bun­
desgesetz BGBI. Nr. 607/1987 ab dem Jahre 1988 
reduzierten Transferleistungen des Bundes an die 
Länder für Zwecke der Wohnbauförderung 
erleichtert. Diese Zielsetzung entspricht grundsätz­
lich dem Ergebnis der mit den Ländern im Zusam­
menhang mit der Übertragung der Wohnbauförde­
rungskompetenzen (vgl. das Bundesverfassungsge­
setz BGBI. Nr. 640/1987 sowie die Änderung des 
FAG 1985 mit dem Bundesgesetz BGBI. Nr. 607/ 
1987) und der Vorbereitung des FAG 1989 geführ­
ten Verhandlungen. Aufgrund dieser auf die Haus­
halte des Bundes und der Länder bezogenen Ziel­
setzungen ist mit den Verwertungs maßnahmen der 
Bundeswohnbaufonds eine Maximierung des Ver­
wertungs erlöses anzustreben. 

2. Nach Durchführung der im vorliegenden Ent­
wurf vorgesehenen Maßnahmen würde sich die 
Tätigkeit der Bundeswohnbaufonds auf die 
Abwicklung bestehender Rechtsverhältnisse 
beschränken. Hiebei handelt es sich im wesentli­
chen um die Einziehung aushaftender Forderungen 
(insbesonders aus Wohnbaudarlehen, sofern diese 
nicht eingelöst wurden, sowie aus Darlehen gemäß 
dem Stadterneuerungsgesetz und dem Startwoh­
nungsgesetz) und die Bedienung bestehender Ver­
pflichtungen (insbesonders die Bedienung der vor 
dem 31. Dezember 1987 aufgenommenen Darlehen 
gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 Wohnhaussanierungsgesetz, 
BGBI. Nr. 483/1984, sowie die Bedienung allfälli­
gen Fremdkapitals gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 dieses 
Bundesgesetzes) . 
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Das Ende der Abwicklungstätigkeiten der Fonds 
bestimmt sich im wesentlichen durch die Laufzeit 
der aushaftenden Darlehen (derzeit maximal rund 
50 Jahre). Die Auflösung der Fonds bleibt einer 
gesonderten gesetzlichen Regelung vorbehalten. 

3. Für die zur Verwertung der Forderungen der 
Bundeswohnbaufonds im Jahre 1988 notwendigen 
Bundeshaftungen wird in einer Novelle zum Bun­
desfinanzgesetz 1988 vorgesorgt. 

4. Die Kompetenz zur-Erlasslmg der im Entwurf 
enthaltenen Regelungen gründet sich auf Art. 10 
Abs. 1 Z 13 B-VG ("Fondswesen, soweit es sich um 
..... Fonds handelt, die nach ihren Zwecken über 
den Interessenbereich eines Landes hinausgehen"). 

5. Finanzielle Auswirkungen 

Mit Stichtag 31. Dezember 1987 haften bei den 
Bundeswohnbaufonds Darlehensforderungen in 
Höhe von rund 14 Milliarden Schilling (Nominale) 
aus. Diese Forderungen sind in die Rückzahlungs­
begünstigungsaktion gemäß dem RBG einbezogen. 
Der Erlös aus der Verwertung dieser Forderungen 
gemäß § 1 hängt somit zum einen vom Grad der 
Ausnützung des RBG im Zeitpunkt der Verwer­
tung und zum anderen von den Kapitalmarktver­
hältnissen ab. Mit den Verwertungsmaßnahmen ist 
jedenfalls ein Maximum an Erlösen anzustreben. 
Mit dem im Entwurf vorliegenden Gesetz soll die 
Erzielung der für den Fall einer vollständigen Aus­
nützung des RBG (hinsichtlich der Fondsdarlehen) 
erwarteten Einnahmen (BVA 1988, Voranschlags­
ansatz 2153274) gesichert werden. Mehreinnahmen' 
des Bundes gegenüber den im BVA 1988 veran­
schlagten Einnahmen sind somit nicht zu erwarten. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zum I. Abschnitt 

Mit § 1 werden die bei den Fonds ermächtigt, die 
bei ihnen aushaftenden Förderungsdarlehen, die bis 
zum 31. Dezember 1967 gewährt wurden, zu ver­
werten. Hiefür werden zwei Möglichkeiten eröff­
net: 

a) die Einlösung der Forderungen durch Dritte 
(zu entsprechenden vorbereitenden Maßnah­
men ermächtigt bereits Art. II des 
III. Abschnittes des Bundesgesetzes BGB!. 
~r. 607/1987. Die dort erwähnte besondere 
bundesgesetzliche Ermächtigung zum 
Abschluß endgültiger Verträge wird mit die­
sem Bundesgesetz erteilt). 

b) Durchführung von Kreditoperationen (Anlei­
hen, Darlehen und sonstige Kredite), wobei 
die Ausgaben zur Erfüllung der mit diesen 
Kreditoperationen eingegangenen Verpflich­
tungen durch Einnahmen aus der Tilgung 
und Verzinsung der aushaftenden Förde­
rungsdarlehen bedeckt werden. Sofern diese 

Verwertungsvariante gewählt wird, ist das 
durch die Rückflüsse aus den Förderungsdar­

. lehen eröffnete Bedeckungspotential . nach 
Möglichkeit zur Gänze auszuschöpfen. 

Im Falle der Verwertung der Forderungen müs­
sen die Rückflüsse aus den Förderungsdarlehen 
sowie die übrigen Einnahmen der Fonds dazu aus­
reichen, alle Verpflichtungen der Fonds zu bedek­
ken, insbesondere jene, die aus der allfälligen Auf­
nahme von Fremdkapital resultieren. Die in § 1 
Abs. 1 Z 2 vorgesehene Ermächtigung ist im Ver­
hältnis zu § 60 Abs. 7 WFG 1984 als Sonderrege­
lung zu sehen; dem § 60 Abs. 7 leg. cit. wird 
dadurch nicht derogiert. , 

Der Erlös aus der Verwertung der Forderungen 
ergibt sich aus dem Betrag, mit dem die Forderun­
gen durch Dritte eingelöst wurden bzw. aus dem 
Nettoerlös aus den Kreditoperationen. Dieser Ver­
wertungs erlös ist zunächst für die Deckung der 
Verpflichtungen der Fonds und zu ihrer Abwick­
lung zu verwenden. Hiebei ist auf die Möglichkeit 
von Zwischenveranlagungen und Zwischenfinan­
zierungen Bedacht zu nehmen. 

Diese Mittelverwendung entspricht den Grund­
sätzen, die gemäß § 7 Abs. 1 Z 3 WFG 1984 bis 
31. Dezember 1987 für die Verwendung der Rück­
flüsse der Bundeswohnbaufonds maßgeblich waren. 

Soweit die Verwertungs erlöse nicht für Zwecke 
der Fonds benötigt werden, sind sie zu einem Drit­
tel an den Bund und zwei Dritteln an die Länder 
abzuführen. Diese Vorgangsweise entspricht dem 
§ 7 Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987. Die 
Auf teilung auf die einzelnen Länder ist gemäß 
§ 22 a Abs. 2 FAG 1985 vorzunehmen. 

Gemäß Abs. 3 ist der Erlös aus der Verwertung 
der Forderungen zu maximieren. Im Hinblick auf 
dieses Ziel ist auch die Wahl der Verwertungsart zu 
treffen; beide Verwertungsmöglichkeiten können 
auch nebeneinander in Anspruch genommen wer­
den. 

§ 2 schafft die Grundlage für die Weiterleitung 
jener Rückflüsse der Bundeswohnbaufonds an die 
Länder, die bis zum 31. Dezember 1987 angefallen 
sind, deren Überweisung zu Beginn des Jahres 1988 
auf Grund des Außerkrafttretens der §§ 7 bis 9 
WFG 1984 mit 1. Jänner 1988 nicht möglich war 
(vg!. den V. Abschnitt des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. 607/1987). Hiebei wurden die Grundsätze des 
WFG 1984 beibehalten. 

§ 3 Abs. 1 trifft im Hinblick auf den Wegfall der 
§§ 7 bis 9 WFG 1984 entsprechende Regelungen 
für jene Rückflüsse, die nach dem 31. Dezember 
1987 anfallen, jedoch noch nicht von den Maßnah­
men zur Forderungsverwertung erfaßt sind. Die 
Pflicht zur Abfuhr der Rückflüsse an den Bund und 
Länder entfällt mit der Verwertung der Darlehens­
forderungen, da zum einen mit der Einlösung der 
Forderungen Rückflüsse nicht mehr anfallen und 
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zum anderen sämtliche Rückflüsse aus den nicht 
eingelösten Forderungen zur Bedeckung der Ver­
pflichtungen aus den Kreditoperationen benötigt 
werden. Die im Abs. 2 vorgesehene Schlußabrech­
nung und Vermögensverteilung bezieht sich nur 
auf jene Vermögens massen der Fonds, die von der 
Forderungsverwertung betroffen sind. 

§ 4: Sachaufwand, der den Bundeswohnbau­
fonds unmittelbar im Zusammenhang mit den Ver­
wertungsmaßnahmen entsteht, kann aus Fondsmit­
teln bestritten werden. Insbesondere können auch 
geeignete physische oder juristische Personen (etwa 
Wirtschaftstreuhänder) mit der Abwicklung der 
Verwertungsmaßnahmen betraut werden. 

Zum H. Abschnitt 

§ 5: Der Wegfall des zweiten Satzes in § 12 
Abs. 2 WFG 1984 (Abfuhr der nicht verbrauchten 
Wohnbauforschungsmittel an die Länder) nimmt 
Bezug auf die· Neufassung des § 12 Abs. 1 leg. cit. 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 607/1987; 
danach verbleiben die Rückflüsse aus Förderungs­
maßnahmen dem Bund. 

Da die Bundeswohnbaufonds ihre aktive Förde­
rungstätigkeit mit 31. Dezember 1987 eingestellt 
haben, bedarf es aus diesem Grunde keiner Tren­
nung der Vermögen mehr. Im Hinblick auf eine 
möglichst wirtschaftliche Verwertung kann es 
erforderlich sein, Vermögensbestände eines Fonds 
zur Bedeckung der Verpflichtungen des anderen 
einzusetzen. 
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Gegenüberstellung 

Geltender Text 

§ 12 Abs. 2 WFG 1984 

(2) Die Wohnbauforschungsmittel können auf Grund von Förderungsansu­
chen oder von Forschungsaufträgen an natürliche und juristische Personen ver­
geben und auch für Zwecke der Dokumentation und Information für den 
Bereich des Wohnungsbaues sowie gemäß Abs.5 und 6 verwendet werden. 
Nicht verwendete Wohnbauforschungsmittel sind zum Ende eines jeden Jahres 
nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Zuteilungsschlüssel als zweckgebun­
dene Zuschüsse an die Länder abzuführen. 

§ 60 Abs. 6 WFG 1984 

(6) Zur Abdeckung der jeweils fällig werdenden Verpflichtungen des Bundes­
Wohn- und Siedlungsfonds und des Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadter­
neuerungsfonds sowie zur Deckung der Kosten der Abwicklung dieser Fonds ist 
zunächst ihr Vermögen, soweit es in Bargeld, Einlagen, Wertpapieren und 
Geschäftsanteilen besteht, heranzuziehen. Reichen diese Mittel zur Abdeckung 
der Verpflichtungen und Kosten der Abwicklung der beiden Fonds nicht aus, so 
sind die Rückflüsse aus· gewährten Fondshilfemaßnahmen, soweit sie nicht 
gesetzlich anderweitig gebunden sind, heranzuziehen. Insofern auch diese nicht 
ausreichen, hat der Bundesminister für Finanzen die benötigten Mittel von den 
Eingängen gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 und 3 vor Zuteilung an die Länder abzuziehen 
und den Fonds zur Verfügung zu stellen. Der Bundesminister für Bauten und 
Technik hat dem Bundesminister für Finanzen bis spätestens 1. Juli die Höhe der 
im folgenden Kalenderjahr fälligen Verpflichtungen, soweit sie aus Bundesmit­
teln zu decken sein werden, bekanntzugeben. 

Neuer Text 

(2) Die Wohnbauforschungsmittel können auf Grund von Förderungsansu­
chen oder von Forschungsaufträgen an natürliche und juristische Personen ver­
geben und auch für Zwecke der Dokumentation und Information für den 
Bereich des Wohnungsbaues sowie gemäß Abs. 5 und 6 verwendet werden. 

(6) Zur Abdeckung der jeweils fällig werdenden Verpflichtungen des Bundes­
Wohn- und Siedlungsfonds und des Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadter­
neuerungsfonds kann jeweils auch das Vermögen des anderen Fonds herangezo­
gen werden. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat ab dem 
Jahre 1989 dem Bundesminister für Finanzen bis spätestens 1. Juli jedes Jahres 
einen Rechnungsabschluß der Fonds für das vorangegangene Kalenderjahr zur 
Kenntnis zu bringen. Die Auflösung des Bundes-W ohn- und Siedlungsfonds 
und des Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadterneuerungsfonds bleibt einer 
besonderen bundesgesetzlichen Regelung vorbehalten. 
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